L 6 Begründung für die Umformung 

       des Textes BG I 1

qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur

Tatsächlich galt bis zur sowjetischen Besetzung Afghanistans die Gleichung 

Afghanen = Paschtunen. Erst die sowjetische Nationalitätenpolitik hat anderen Ethnien zur Gleichberechtigung verholfen, wenn auch die Auswahl nach machtpolitischen Interessen erfolgte (entsprechend den drei angrenzenden Sowjetrepubliken). A 107

Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt.

Hier ist insbesondere an den Ehrenkodex der Paschtunen, das paschtunwali, zu denken, den es in dieser Festlegung in den anderen Stämmen nicht gibt. B 172ff
Tadschicos et Hazaras ab aliis gentibus montes alti dividunt.

Die Gebirge in Zentralafghanistan (Wohngebiet der Hazaras) und im Nordosten (Wohngebiet der Tadschiken) mit Gipfeln von über 7000 m Höhe und ihren unzugänglichen Tälern bilden eine natürliche Barriere, deren isolierende Wirkung mit der der großen Flüssen Galliens vergleichbar ist. 

horum omnium fortissimi sunt Paschtuni:

Die Auswahl der Paschtunen als des tapfersten Volkes könnte problematisch erscheinen: 

Sind nicht die anderen Völker (Tadschiken, Usbeken) ebenso tapfer? 

Bei der Auswahl der Paschtunen stütze ich mich auf die Bewertung von Erwin Orywal N 172, welche ihre Begründung in der Tatsache findet, dass kein Volk eine so ausdrückliche Kriegsethik hat wie die Paschtunen (paschtunwali). B 172ff 

propterea quod a cultu atque humanitate magnarum urbium longissime absunt:

Die äußerst konservative Wertvorstellungen des paschtunwali, insbesondere hinsichtlich der Rolle der Frau, gelten insbesondere auf dem Lande und stehen in scharfem Gegensatz zum cultus atque humanitas der großen Städte, insbesondere Kabul. Die paschtunischen Taliban z.B. sehen in den Städten das Sündenbabel schlechthin, „wo Frauen nackt herumlaufen“. A 107 

Die Bevölkerung dieser Städte besteht interessanterweise überwiegend aus Nichtpaschtunen, vor allem Tadschiken A 133, N 80, die auch einen Großteil der Intelligenzija stellen B 131.

Tadschici quoque...cum suis finibus eos prohibent:

Es ist eine Tatsache, dass zur Zeit des Kampfes gegen die sowjetischen Invasoren das einzige nicht von den Sowjets eroberte Gebiet das der Tadschiken unter dem unbezwingbaren Mas´ud war, des „Löwen vom Panjirtal“ B 182.

Mas´ud war auch der einzige Warlord, dessen Gebiet später auch die Taliban nie erobern konnten. 

Das Präsens in contendunt und prohibent suggeriert eine Abfassung des Textes während des Afghanistan-Krieges.

